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D.  Hinweise 
 1. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayeri-

sche Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 
8 Abs. 1-2 DSchG. 

 2. Auf § 12 BBodSchG sowie DIN 19731 zum Schutz des Mutterbodens wird hingewiesen. 

 3. Für die Löschwasserversorgung sind auf dem Grundstück ergänzende Maßnahmen er-
forderlich. 

 4. ln allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorzusehen. 

  Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten 
sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erwei-
terung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 

 5. Bei der Errichtung von Bauwerken außerhalb der Leitungsschutzzone werden sowohl 
die Bestimmungen der DIN EN 50341-1 bzw. der DIN VDE 0210 als auch die Werte der 
26. BlmSchV eingehalten. Die Errichtung von Bauwerken, technischen Anlagen, Sport- 
und Freizeitanlagen, Straßen, Park- und Lagerplätzen etc. im Baubeschränkungsbereich 
ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch müssen diese in jedem Fall vorher von der Main-
Donau Netzgesellschaft geprüft werden.  

  Für die Leitungstrasse besteht eine Bewuchsbeschränkung. Der Ausübungsbereich und 
die maximalen Wuchshöhen sind in den jeweiligen Dienstbarkeiten geregelt.  Beim 
Pflanzen von Bäumen sind die Schutzabstände nach DIN EN 50341-1 bzw. DIN VDE 
0210 einzuhalten. Im Baubeschränkungsbereich unserer Freileitung dürfen Geländever-
änderungen, insbesondere Auffüllungen, Abgrabungen in Mastnähe, sowie Baustellen-
einrichtungen und Materiallagerungen nur mit unserer Zustimmung erfolgen. 
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